
Verkäufer haftet unter Umständen  
auf Rückzahlung Mietsicherheit
Eine gewerblich genutzte Im-
mobilie wird verkauft. Die Ver-
käuferin leitet die vom Mieter 
gezahlte Mietsicherheit nicht 
an den Erwerber der Immobilie 
weiter. Als das Mietverhältnis 
endet, verlangt der Mieter sei-
ne Mietsicherheit direkt von 

der Verkäuferin, seiner ehe-
maligen Vermieterin, heraus. 
Diese meint, er müsse sich zu-
nächst an seinen neuen – aktu-
ellen – Vermieter, den Erwerber 
wenden. Stimmt das?
Das Hanseatische Oberlandesge-
richt Hamburg entscheidet: nein

§ 566a Mietsicherheit

„Hat der Mieter des veräu-
ßerten Wohnraums dem Ver-
mieter für die Erfüllung seiner 
Pflichten Sicherheit geleistet, 
so tritt der Erwerber in die da-
durch begründeten Rechte und 
Pflichten ein. Kann bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses der 
Mieter die Sicherheit von dem 
Erwerber nicht erlangen, so ist 
der Vermieter weiterhin zur 
Rückgewähr verpflichtet.“

Diese Vorschrift aus dem 
Wohnraummietrecht ist auf 
Mietverhältnisse über gewerb-
lich genutzte Räume entspre-
chend anwendbar. Es handelt 
sich um eine mieterschützende 
Bestimmung, die dem Mieter 
zwei Schuldner - den früheren 
Vermieter und den Grundstück-
serwerber - für seinen Anspruch 
auf Rückzahlung der Mietsi-
cherheit verschafft, und zwar 
zunächst unabhängig davon, 
ob der frühere Vermieter dem 
Erwerber die Mietsicherheit 
ausgehändigt hat oder nicht 
(BGH, Urteil v. 7.3.2012 - XII ZR 
13/10). Der frühere Vermieter 
haftet allerdings gemäß § 566a 
S.2 BGB grundsätzlich nur dann 
(subsidiär), wenn der Mieter 
nach Beendigung des Miet-
verhältnisses die Sicherheit 
nicht vom Erwerber erlangen 
kann. Eigentlich stellt sich der 
Gesetzgeber also vor, dass der 
Mieter zunächst an seinen aktu-
ellen Vermieter, den Erwerber, 
herantritt und versucht, von 
ihm die Mietsicherheit zu be-
kommen. Erst wenn das nicht 
klappt, kann er sich an den ur-
sprünglichen Vermieter, den 
Verkäufer, halten.

Warum hat das OLG Ham-
burg dann trotzdem anders 

entschieden? Es kommt, wie 
immer, auf den konkreten Ein-
zelfall an und hier war der Fall 
besonders gelagert: Die Ver-
mieterin hatte die Mietsicher-
heit nicht an den Erwerber des 
Grundstücks weitergeleitet. 
Der Erwerber wiederum hat 
keine Ansprüche mehr gegen 
den Mieter. Aber es gab ei-
nen Rechtsstreit zwischen der 
ursprünglichen Vermieterin 
und dem Mieter über offene 
Forderungen. In einer solchen 
Fallkonstellation, so der 8. Se-
nat des OLG Hamburg,  kann 
der Mieter die Rückzahlung 
der Mietsicherheit ohne vor-
herige Inanspruchnahme des 
Erwerbers vom früheren Ver-
mieter verlangen bzw. - wie 
hier - gegen rückständige Miet-
zinsansprüche des früheren 
Vermieters aufrechnen. Wenn 
nur Ansprüche im Verhältnis 
zwischen dem früheren Ver-
mieter und dem Mieter noch 
streitig sind und der Erwerber 
die Mietsicherheit weder er-
halten hat noch benötigt, er-
scheint es unsinnig und stünde 
im Widerspruch zu dem mit der 
Bestimmung des § 566a BGB 
beabsichtigten Mieterschutz, 
wenn man den Mieter darauf 
verwiese, sich zunächst an den 
Erwerber zu halten.

(OLG Hamburg, Beschluss vom 
4.2.2014 – 8 W 7/14). 

Aber Vorsicht: Es kommt auf 
den jeweiligen Einzelfall an! 
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